w

POSTANSCHRIFT

BETREFF

BEZUG

ANLAGE

Bundesministerium
des Innern

Bundesministerium des [nnern, 53108 Bonn

Ausschlielllich per E-Mail an HAUSANSCHRIFT  Graurheindorfer Strale 198, 53117 Bonn
Verteiler AFKzV POSTANSCHRIFT  Postfach 17 02 90, 53108 Bonn

TEL +48(0)228 89 681-3325 /3234
Fax  +49 (0)228 99 681-53325 / 53234
BEARBEITETVON  Dr. Gnedler

nachrichtlich
DFV

E-MAL  km2@bmi.bund.de

INTERNET ~ www.bmi.bund.de
DIENSTSITZ  Bonn
DATUM  Bonn, 14. Mai 2012
az KM2-750 070/7

Rahmenversicherung des Bundes fiir Feuerwehrangehdorige bei Katastrophenhilfe im
Ausland in Amtshilfe fiir den Bund

Schreiben des BMI vom 14.12.2011 (Anlage 1)
-4-

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Bezugsschreiben hat das Bundesministerium des Innern die Lagezentren
der Landesinnenministerien Uber den Abschluss einer Rahmenversicherung fur Feu-
erwehrangehdrige bei Katastrophentiilfe im Ausland informiert. Merkblatter zu Ein-
zelheiten des Versicherungsschutzes wie Voraussetzungen, inhalt, Beginn und Dau-
er waren beigefligt (Anlage 2).

Diese Information hat zu einer umfangreichen Nachfrage eines Landesfeuerwehrver-
bandes gefuhrt.

Diese Anfrage méchte ich aufgreifen und die aufgeworfenen Fragen im gréReren
Rahmen beantworten. Damit soll fur alle Betroffenen der Gesamtzusammenhang
klargestellt werden. Gleichzeitig sollen einige grundlegende Fragen zu internationa-
len Hilfseinsdtzen im Katastrophenschutz beantwortet werden.

Zu diesem Zweck Ubermittle ich Ihnen die anliegende Sachinformation (Anlage 3)
sowie erganzend den ,Abschlussbericht zur Kostentragung fiir Katastrophenhilfe der
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% Bundesministerium
des Innern

sEtE2vonz | gnder im Rahmen internationaler Hilfeersuchen® des BMI vom 08.03.2010 (Anla-
ge 4).

Mit freundlichen GriifRen
Im Auftrag

s L)

r. Meyer-Teschendorf
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem anliegenden Merkblatt informieren wir Sie Uber die vom Bund abgeschlos-
sene Rahmenversicherung fur einen erganzenden Versicherungsschutz fur nicht-
verbeamtete Feuerwehrangehdrige, wenn sie bei Katastrophenschutzeinsatzen im
Ausland dem Bund Amtshilfe leisten.

Der Abschluss des Rahmenvertrages geht zurtick auf eine Forderung der Lander,
zuletzt im Rahmen des AK V am 27./28.04.2010, fir Angehérige der Freiwilligen
Feuerwehren eine den Angehdrigen des THW vergleichbare Absicherung im Wege
einer Versicherungslésung sicherzustellen. Dies wurde von der IMK am
27./28.05.2010 zur Kenntnis genommen.

Im Ergebnis wurden durch das Beschaffungsamt des BMI drei Rahmenversiche-
rungsvertrage beschafft:

1. Auslandsreisekrankenversicherung bei der AXA;
2. Unfallversicherung bei der Basler Securitas;
3. Haftpflichtversicherung bei der Generali.
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SEITE 2 VON 2

Bundesministerium
des Innern

Der Versicherungsschutz besteht fir Feuerwehrangehorige, die im Wege der Amts-
hilfe auf Anforderung des Bundes an zivilen Katastrophenschutzeinsatzen teilneh-
men und sich dabei vortiibergehend im Ausland aufhalten. Einzelheiten wie Inhalt,
Beginn, Dauer etc. bitte ich dem anliegenden Merkblatt zu entnehmen.

Zum Verfahren:

Amtshilfeersuchen des Bundes an die Lander werden durch das Gemeinsame Mel-
de- und Lagezentrum von Bund und Landern (GMLZ) uber das im AFKzV abge-
stimmte Verfahren vorbereitet. Bei entsprechenden Anfragen bittet das GMLZ um
Vorabschéatzung der Kosten des Einsatzes. Die Stellen, die Amtshilfe leisten kbnnen
und mochten, dbermitteln dem GMLZ eine entsprechende Vorabschatzung. Danach
entscheidet der Bund daruber, welches Angebot in welchem Umfang er in Anspruch
nehmen mochte und das GMLZ stellt das offizielle Amtshilfeersuchen.

Sobald die Amtshilfe leistende Stelle die Einsatzkrafte bestimmt hat, Gbermittelt sie
dem GMLZ umgehend eine Liste mit den Namen. Sie informiert das GMLZ aul3er-
dem zeitnah Uber den geplanten Reisezeitraum sowie nach Einsatzende uber die
tatsachlich angefallenen Einsatztage aller Krafte. Mit diesen Vorkehrungen ist der
Versicherungsschutz gewéhrleistet.

Im Auftrag
gez.
Dr. Meyer-Teschendorf



KM 2 - 750 070/7 Stand: 26.01.2012

Merkblatt Gber den Versicherungsschutz
fur Feuerwehrangehorige bei Katastrophenhilfe im Ausland
in Amtshilfe fir den Bund

Wer ist versichert?

Angehdrige der Freiwilligen Feuerwehren sowie Angestellte von Berufs- und
Werkfeuerwehren, die im Wege der Amtshilfe auf Anforderung des Bundes an zivilen
Katastrophenschutzeinsatzen teilnehmen und sich dabei voribergehend im Ausland
aufhalten.

Welchen Zweck hat die Versicherung?

Die Versicherung soll nicht-verbeamteten Feuerwehrangehdrigen eine moéglichst
gleichwertige Absicherung wie THW-Angehdrigen und verbeamteten
Feuerwehrangehdrigen zukommen lassen.

Wie |auft das Verfahren?

Sobald die Amtshilfe leistende Stelle die Einsatzkréafte bestimmt hat, Ubermittelt sie
dem Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Landern (GMLZ)
umgehend eine Liste mit den Namen. Sie informiert das GMLZ aul3erdem zeitnah
Uber den geplanten Reisezeitraum sowie nach Einsatzende Uber die tatsachlich
angefallenen Einsatztage aller Krafte. Mit diesen Vorkehrungen ist der
Versicherungsschutz gewabhrleistet.

Welcher Versicherungsschutz besteht?
1. Auslandsreisekrankenversicherung
2. Unfallversicherung
3. Haftpflichtversicherung

Wer zahlt die Versicherungspramie?
Die Versicherungspramie bezahlt das Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und
Katastrophenhilfe im Auftrag der Bundesregierung.

Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann endet er?

Der Krankenversicherungsschutz beginnt mit Grenzuberschreitung und endet bei
Reiseende. Der Versicherungsschutz in der Unfall- und Haftpflichtversicherung
beginnt mit Antritt der Reise (Einsatzbeginn) und endet mit der Rickkehr an den
Wohnsitz / Dienstort des Versicherten.

An wen werden Versicherungsleistungen ausgezahlt?

Die Versicherungsleistungen werden unmittelbar an die versicherten Personen
ausgezahlt, vorausgesetzt diese haben das Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK) Gber den Versicherungsfall informiert.




Merkblatt zur Krankenversicherung

Wer ist der Versicherer?

AXA Krankenversicherung AG
Colonia Allee 10-20
51067 Kdln

Welche Leistungen erbringt der Versicherer im Schadenfall?

1.

Ersatz der im Ausland entstandenen Aufwendungen zu 100% ohne Hochstsatz fur
arztliche Behandlung einschlief3lich Arzt-Wegegebuhren und Taxikosten zum Arzt,
wenn am Aufenthaltsort kein Arzt praktiziert;

Arznei- und Verbandmittel;

Folgende Heil-/Hilfsmittel: arztlich verordnete Bader, Massagen, medizinische
Packungen, Inhalationen, Heil-/Krankengymnastik, Bestrahlungen und andere
Anwendungen elektrischen Stroms, die medizinisch notwendigen Gehstiitzen und
Liegeschalen in einfacher Ausfertigung;

Rontgen-, Strahlenbehandlung und -diagnostik;

Krankenhausbehandlung;

Transportkosten zum nachstgelegenen geeigneten Krankenhaus;

schmerzstillende Zahnbehandlung und Zahnfillungen in einfacher Ausfiuihrung, nicht
aber Zahnersatz jeglicher Art einschlie3lich Inlays/Onlays oder kieferorthopadischer
Leistungen.

Ersatz der Mehrkosten fur einen Rlcktransport zum nachstgelegenen geeigneten
Krankenhaus am Wohnort der versicherten Person zu 100 %, sofern dieser
medizinisch sinnvoll sowie vertretbar ist und vom Versicherer bzw. dessen Assistance
organisiert wird oder vorab eine Zusage des Versicherers erfolgte.

Medizinisch sinnvoll ist ein Rucktransport insbesondere, wenn

die Krankenhausbehandlung im Ausland nach der Prognose des behandelnden
Arztes am Aufenthaltsort die Dauer von 14 Tagen Ubersteigen wird oder die Kosten
der Behandlung im Ausland voraussichtlich die Kosten fur den Ricktransport
Ubersteigen.

Die Entscheidung dariiber, ob der Riicktransport medizinisch sinnvoll und vertretbar
ist erfolgt durch einen beratenden Arzt des Versicherers bzw. dessen Assistance, der
sich hierzu mit dem behandelnden Arzt am Aufenthaltsort berat.

Wird der Rlcktransport nicht vom Versicherer oder dessen Assistance organisiert und
liegt vorab auch keine Kostenzusage vor, so werden die Mehrkosten eines
Rucktransportes innerhalb Europas nur bis zur Hohe von 5.000 € erstattet,
Ricktransporte dartiber hinausgehend nur bis zur Hohe von 10.000 €.

Ersatz von Uberfiihrungskosten aus Europa bis 5.000 € und aus dem ubrigen
Ausland bis 10.000 €.

Alle Uberfuhrungen missen mit dem Versicherer abgestimmt werden.



Was ist im Versicherungsfall zu tun?

Zeigen Sie eine Krankenhausbehandlung binnen 10 Tagen nach ihrem Beginn
unter Angabe der Versicherungsnummer 2011-0-052 beim Versicherer an:
AXA Krankenversicherung AG
Betriebliche Krankenversorgung
50592 KaélIn
Telefon: 0221/ 148 - 23009
Telefax: 0221 / 148 — 36280

Schicken Sie binnen drei Monaten nach Beendigung der Reise samtliche Belege
wie Rechnungen, Arztberichte und Rezepte im Original und unter Angabe der
Versicherungsnummer 2011-0-052 an die Versicherung.

Beachten Sie, dass alle Belege den Namen des Behandlers, lhren Vor- und
Zunamen sowie Ihr Geburtsdatum und die Krankheitsbezeichnung mit den
Behandlungsdaten enthalten missen. Aus Rezepten mussen das verordnete
Arzneimittel, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen.

Zeitgleich informieren Sie das
Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Gemeinsames Meldezentrum von Bund und Landern (GMLZ)
Provinzialstr. 93
53008 Bonn
Telefon: 0228 - 99 550 — 2199
Telefax: 0228 - 99 550 - 2189
Uber den Eintritt eines Versicherungsfalles, damit es Sie bei Schwierigkeiten
unterstitzen und dem Versicherer Ihre Empfangsberechtigung fir die
Versicherungsleistungen melden kann.



Merkblatt zur Unfallversicherung

Wer ist der Versicherer?

Basler Securitas VersicherungsAG
Basler Str. 4

61345 Bad Homburg

Was ist versichert?

Die Versicherung stellt Kapitalleistungen zur Verfiigung, wenn eine versicherte
Person infolge eines Unfalles dauerhafte Beeintrachtigungen der kérperlichen oder
geistigen Leistungsfahigkeit erleidet oder infolge eines Unfalles verstirbt.

Derzeit nicht versicherbar und dementsprechend nicht versichert sind dauerhafte

psychische Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit auf Grund traumatischer
Erlebnisse.

Welche Leistungen erbringt der Versicherer im Schadenfall?

1. Versicherungssumme bei Invaliditat 200.000 €.
Die Hohe der Leistung richtet sich nach festen Invaliditatsgraden.

2. Invaliditatsrente: 18.000 € jahrlich.
Ab einem Invaliditatsgrad von 50 % wird die Rente anteilig linear
entsprechend dem Grad der Invaliditat gewahrt. Betragt die Invaliditat 75 %
oder mehr wird die volle Rente gewahrt.

3. Todesfallversicherungssumme: 60.000 €

Was ist im Versicherungsfall zu tun?

Suchen Sie nach einem Unfall unverziglich einen Arzt auf, und melden Sie den
Unfall an:

VMD Versicherungsdienst GmbH

Klingenbergstr. 4

32758 Detmold

Schadenhotline: 0171 /339 2974
Durch die unbeabsichtigte Verzégerung der Anzeige an den Versicherer erwachsen
dem Versicherten keine Nachteile. Die Meldung ist umgehend nachzuholen.



Zeitgleich informieren Sie das
Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Gemeinsames Meldezentrum von Bund und Landern (GMLZ)
Provinzialstr. 93
53008 Bonn
Telefon: 0228 - 99 550 — 2199
Telefax: 0228 - 99 550 - 2189
Uber den Eintritt eines Versicherungsfalles, damit es Sie bei Schwierigkeiten
unterstitzen und dem Versicherer auf Anfrage Ihre Empfangsberechtigung fir die
Versicherungsleistungen bestétigen kann.

Todesfalle sind binnen einer Woche vom Bundesamt fur Bevdlkerungsschutz und
Katastrophenhilfe oder einer bezugsberechtigten Person zu melden, sobald das
Bundesamt oder die bezugsberechtigte Person Kenntnis vom Tod der versicherten
Person und einer mdglichen Unfallurséachlichkeit erlangt hat.



Merkblatt zur Haftpflichtversicherung

Wer ist der Versicherer?
Generali Versicherung AG
Adenauerring 7

81737 Miinchen

Was ist versichert?

Versichert sind Schaden aus samtlichen Tatigkeiten und Handlungen wahrend der
Dauer des Auslandseinsatzes. (Haftungsfélle aus einsatzbezogenen Tétigkeiten sind
bereits Uber die Amtshaftung der entsendenden Stelle abgedeckt. Die Versicherung
soll mégliche Haftungsliicken bei nicht einsatzbezogenen, privaten Tatigkeiten
decken.)

Nicht versichert sind Risiken aus Halten und Gebrauchen von
versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen.

Nur der Gebrauch von Schlauchbooten bis zu einer Motorstarke von bis zu 25 kW ist
mitversichert.

Welche Leistungen erbringt der Versicherer im Schadenfall?

Personen- und Sachschaden sind pauschal bis zu einer Hohe von 10 Mio. € gedeckt.
Fur alle Sachschéaden gilt ein Selbstbehalt von 250,- €. (Das entspricht gangigen
Versicherungsbedingungen in der Haftpflichtversicherung und kommt in der Praxis
wie oben beschrieben nur bei privaten Haftungsfallen zum Tragen.)

Was ist im Versicherungsfall zu tun?

Melden Sie jeden Versicherungsfall binnen einer Woche an
VMD Versicherungsdienst GmbH
Klingenbergstr. 4
32758 Detmold
Schadenhotline: 0171/ 339 2974.

Zeitgleich informieren Sie das
Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Gemeinsames Meldezentrum von Bund und Landern (GMLZ)
Provinzialstr. 93
53008 Bonn
Telefon: 0228 - 99 550 — 2199
Telefax: 0228 - 99 550 - 2189
Uber den Eintritt eines Versicherungsfalles, damit es Sie bei Schwierigkeiten
unterstitzen und dem Versicherer auf Anfrage Ihre Empfangsberechtigung fur die
Versicherungsleistungen bestétigen kann.



KM2- 750 070/7 Stand: 14.05.2012
Dr. Gnedler

Sachinformation

zur Rahmenversicherung des Bundes fur Feuerwehrangehdrige
bei Katastrophenhilfe im Ausland

Hintergrund

Ausgangspunkt fiir den Abschluss der Rahmenversicherung war die politische
Forderung der Lander nach gleichwertiger Absicherung von Feuerwehrangehorigen
und THW-Helfern bei internationalen Hilfseinsatzen. THW-Helfer sind insoweit den
Vorschriften der Dienstunfallfirsorge fur Beamten unterstellt.

Die Frage der bestehenden Absicherung, insbesondere dass und wie die Helfer den
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung mit ins Ausland nehmen, hat BMI in
seinem beigeflugten ,,Abschlussbericht zur Kostentragung fur Katastrophenhilfe der
Lander im Rahmen internationaler Hilfeersuchen* vom 08.03.2010 an den AK V
ausfuhrlich dargelegt.

In dem Bericht wird aul3erdem vorab grundsétzlich klargestellt, dass der Bund im
Falle internationaler Hilfeersuchen primar eigene Ressourcen zum Einsatz bringt.
Nur wenn solche nicht zur Verfiigung stehen, kann er ausnahmsweise bei Landern /
Kommunen um Unterstitzung im Wege der Amtshilfe ersuchen. Diese Reihenfolge
entspricht dem Wesen der Amtshilfe. In seiner Herbstsitzung vom 30.09./01.10.2009
hatte der AK 'V die Amtshilfe als geeignetes Instrument fir die Beteiligung der Lander
bei Auslandseinsatzen ausdricklich anerkannt.

Entsprechende Amtshilfeersuchen des Bundes an die Lander werden durch das
Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Landern (GMLZ) vorbereitet.
Hierbei wendet das GMLZ das zwischen Bund und Landern im AFKzV

(Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung
des AK V) abgestimmte Verfahren an. Im Rahmen der Abfrage bittet das GMLZ um
Vorabschéatzung der Kosten des Einsatzes. Die Stellen, die Amtshilfe leisten kénnen
und mochten, Gbermitteln dem GMLZ eine entsprechende Vorabschatzung. Danach
entscheidet der Bund daruber, welches Angebot in welchem Umfang er in Anspruch
nehmen moéchte und erst dann stellt das GMLZ das offizielle Amtshilfeersuchen.




Die Letztentscheidung und Zustandigkeit fir die Frage, ob das Land / die Kommune
dem Amtshilfeersuchen des Bundes entsprechen kann oder will bzw. die Entsendung
von Ressourcen liegt bei den zustdndigen Behorden vor Ort. Diese erteilen den von
ihnen bereitgestellten Ressourcen den Einsatzauftrag. Sie tragen auch die
Verantwortung fur die Einsatztauglichkeit der ausgewéhlten Einsatzkrafte; das
schlieRt nach hiesiger Auffassung den Impfstatus ein, der im Ubrigen genauso in
anderen Fallen (auch bilateraler) grenziberschreitender Hilfeleistung bendtigt wird.

Sobald die Amtshilfe leistende Stelle die Einsatzkréfte bestimmt hat, Gbermittelt sie
dem GMLZ umgehend eine Liste mit den Namen. Sie informiert das GMLZ
aullerdem zeitnah Uber den geplanten Reisezeitraum sowie nach Einsatzende tber
die tatsachlich angefallenen Einsatztage aller Krafte. Mit diesen Vorkehrungen ist der
Versicherungsschutz gewéhrleistet.

1 Geltungsbereich

Die vom Bund abgeschlossene Rahmenversicherung ist ausschlief3lich auf solche
Katastrophenschutzeinsatze im Ausland anwendbar, die auf Anforderung des
Bundes im Wege der in Amtshilfe fir den Bund durchgefihrt werden.

Nicht geklért ist durch den Rahmenvertrag des Bundes die Absicherung der
betreffenden Feuerwehrangehorigen in anderen Fallen (auch bilateraler)
grenziuberschreitender Hilfeleistung. Der Amtshilfefall fir den Bund ist insoweit als
Ausnahmefall zu betrachten.

Vor diesem Hintergrund hatte sich das Bundesministerium des Innern im beigefiigten
Abschlussbericht (vgl. S. 3) dafir ausgesprochen, dass die Lander die aus ihrer Sicht
relevanten Unterschiede in der Absicherung selbst ausgleichen sollten durch:

- Mehrleistungen nach 8§ 94 SGB VIl via Satzung der Unfallversicherungstrager;

- landesrechtliche Anordnung der Anwendbarkeit der Regelungen der

Unfallfiirsorge (analog 8 3 Abs. 7 THWG) und / oder

- private Zusatzversicherungen
und dem Bund die entsprechenden Kosten ggf. als Kosten der Amtshilfe in
Rechnung stellen. Einzelheiten zu den erstattungsfahigen Kosten sind ebenfalls dem
beigefuigten Abschlussbericht des BMI zu entnehmen (vgl. S. 2).



Gleichwohl wurde der Bund auf der Sitzung des AK V vom 27./28.04.2010 gebeten,
fur Katastrophenschutzeinsatze, die in seinem Interesse stattfinden, eine
Versicherungslésung zu erarbeiten.

Mit den abgeschlossenen Rahmenversicherungen ist der Bund dieser Forderung
nachgekommen.

Das Gesamtpaket ist die bestmdgliche Lésung im Versicherungsweg.

Eine vollstandige Gleichstellung der Absicherung der betreffenden Helfer mit
Beamten ist nur via Gesetz erreichbar, wie im Falle des THW geschehen.

Fur die Feuerwehren als 6ffentliche Einrichtungen der Kommunen kann der Bund
dies mangels Regelungskompetenz nicht leisten.

[l Zur Auslandsreisekrankenversicherung

Die Auslandsreisekrankenversicherung wurde abgeschlossen, um Heilbehandlungen
im Ausland und ggf. auch Ricktransporte bei Erkrankungen und Unfallen
abzusichern. Reha-MalRnahmen im Ausland sind nicht Leistungsgegenstand.

Im Inland sind die Betreffenden insoweit tGiber die einschlagige gesetzliche oder auch
private Krankenversicherung abgesichert. Deshalb beginnt der Versicherungsschutz
— anders als im Falle der Unfall- und Haftpflichtversicherung — erst mit
Grenzuberschreitung.

Was die Abrechnung betrifft, so ist diese regelmalRlig vom Betroffenen selbst
vorzunehmen, so wie auch bei jeder privaten Auslandsreisekrankenversicherung
oder privaten Krankenversicherung. Insofern entsteht h.E. kein unzumutbarer
Burokratie- und Verwaltungsmehraufwand. Jede weitere Stelle, die hier
zwischengeschaltet wird, wirde nur noch zusatzlichen Verwaltungsaufwand
verursachen. Die Meldung des Versicherungsfalles an das GMLZ ist leider
unumgangliche Voraussetzung fir die Auszahlung der Leistungen. Auf der anderen
Seite kann das GMLZ nur so auch im Falle von Schwierigkeiten unterstiutzen. Ist der
Betroffene im Einzelfall nicht selbst in der Lage die erforderlichen Meldungen
vorzunehmen, lassen sich hierfir sicherlich pragmatische Lésungen finden z.B.
Meldung durch den Einsatzleiter oder Vorgesetzten.



v Zur Unfallversicherung

Der Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung richtet sich in der
vorliegenden Amtshilfekonstellation nach dem Recht der hilfeleistenden Behdrde.
Insoweit sind die Helfer bei ihrer 6rtlich zustandigen Unfallkasse versichert. Dort im
Schadenfall entstehende Kosten sind als Kosten der Amtshilfe gegentiber der
Amtshilfe ersuchenden Stelle erstattungsfahig.

Das gleiche gilt fur die Pramien einsatzbezogener privater Zusatzversicherungen
(vgl. Anlage 2, S. 3). Inwieweit dies auf landesspezifische oder kommunale
Zusatzversorgungen zutrifft, kann von Seiten des Bundes nicht beantwortet werden

und ist von den Landern bzw. Kommunen selbst zu klaren.

Die abgeschlossene Unfallversicherung dient dazu, die Liicken / Unterschiede
zwischen gesetzlicher Unfallversicherung und den einschldgigen Regelungen der
Dienstunfallfirsorge auszugleichen. Sie ersetzt nicht den bestehenden gesetzlichen
Versicherungsschutz sondern erganzt ihn und tritt als zusatzlicher Schutz hinzu.

Eine vollstandige Deckung mit den Leistungen der Dienstunfallfirsorge kann auf
Grund systemimmanenter Unterschiede Gber den Versicherungsweg nicht erreicht
werden. So sind derzeit dauerhafte psychische Beeintrachtigungen der
Leistungsfahigkeit aufgrund traumatischer Erlebnisse in der privaten
Unfallversicherung nicht versicherbar.

Systembedingten Nachteilen korrespondieren jedoch auch systembedingte Vorteile:
So richtet sich die Gewahrung einer Unfallrente nach dem Grad der Invaliditat und
wird bereits ab 50 % Invaliditat anteilig gewahrt. Eine solche anteilige Leistung
existiert nach hiesigem Kenntnistand im Bereich der Dienstunfallfiirsorge nicht.

Die vorgesehene Unfallrente soll die Licke zwischen gesetzlicher Unfallversicherung
(berechnet nach dem vorherigen Einkommen) und dem Unfallruhegehalt bei
qualifizierten Dienstunfallen (berechnet nach der tbernachsten Besoldungsgruppe)
schlieRen. Es handelt sich um eine Aufstockung zu den Leistungen der gesetzlichen
Unfallversicherung. Die H6he der Leistung kann nicht separat betrachtet werden.

Rehabilitationsmal3nahmen gehdren nicht zum Leistungsspektrum der
Unfallversicherung. Heilbehandlung im Inland sind ggf. Gber die dort bestehende
gesetzliche / private Krankenversicherung abgedeckt.



V Zur Haftpflichtversicherung

Alle Schéaden, die der Helfer in Ausfihrung seines Einsatzauftrages verursacht, sind
nach den Regelungen zur Amtshaftung von der entsendenden Stelle zu tragen,
soweit keine Amts-/ Dienstpflichtverletzung vorliegt. Im vorliegenden Fall der
Amtshilfe besteht dann ein Erstattungsanspruch der entsendenden Stelle gegen den
Bund. Inwieweit kommunale Haftpflichtversicherungen auch Auslandseinsatze
abdecken, ist von den Landern bzw. Kommunen selbst zu klaren.

Zum Haftungsrisiko des Helfers ist noch anzumerken, dass bei der Prifung einer
etwaigen Amtspflichtverletzung die besondere Situation im Einsatzland und die
erschwerten Arbeitsanforderungen zu wurdigen waren, so dass in der Regel der
Helfer nicht in Regress genommen werden sollte. Das verbleibende Restrisiko ist
dem Helfer zumutbar, da es nicht wesentlich hdher ist als das allgemeine
Lebensrisiko im Inland. Im Ubrigen trifft dies auf Beamte in gleicher Weise zu.

Die abgeschlossene Haftpflichtversicherung soll zugunsten der Helfer rein
vorsorglich noch mdgliche Haftungslicken abdecken, insbesondere bei nicht
einsatzbezogenen privaten Tatigkeiten wahrend des Auslandseinsatzes. Hierbei
durfte es sich um unwahrscheinliche Ausnahmefélle handeln. Internationale
Hilfeersuchen werden regelmafig nur bei solchen Schadenslagen gestellt, die der
hilfeersuchende Staat mit eigenen Kraften nicht mehr bewaltigen kann. Insofern ist
davon auszugehen, dass vor Ort fur die Helfer wenig Raum fur private Tatigkeiten
verbleibt. Die Absicherung geht also mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits Gber den
Bedarf hinaus. Vor diesem Hintergrund wird der Selbstbehalt bei Sachschaden als
zumutbar angesehen.

Risiken aus dem Halten und Gebrauchen von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft-
und Wasserfahrzeugen sind grundsatzlich nicht Gegenstand der privaten
Haftpflichtversicherung, sondern Uber die entsprechende Kfz-Haftpflicht oder
vergleichbare Pflichtversicherung abgedeckt. Es ist davon auszugehen, dass
versicherungspflichtige kommunale Eigenfahrzeuge entsprechend versichert sind
und damit eine ausreichende Absicherung besteht.

VI Rechtlicher und organisatorischer Rahmen fiir die Helfer im Ausland

Die Hilfeleistung durch auslandische Hilfeleistungskontingente erfolgt nur auf
Anforderung des betroffenen Staates. In der Anforderung wird der Bedarf an externer
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Hilfe entsprechend den Notwendigkeiten der Situation vor Ort definiert. Mal3geblich

hierbei ist die lokale verantwortliche Behérde (LEMA), in unserem Sprachgebrauch

die zustandige Katastrophenschutzbehorde. Sie kann von den bei uns bestehenden
Verantwortungsebenen und Zustandigkeiten abweichen.

Dieser lokalen verantwortlichen Behdrde im hilfeersuchenden Land sind die
auslandischen Kontingente unterstellt. Sie tragt damit die Verantwortung fur das
Handeln der auslandischen Einsatzkrafte im Aul3enverhaltnis gegentber Dritten.

Im Innenverhaltnis tragt nach dem Rechtsgedanken der Amtshilfe in der Regel die
hilfeleistende Stelle (delegiert auf die verantwortliche Fihrungskraft des
Hilfeleistungskontingents) die Verantwortung fur die sachgerechte Durchfuihrung der
Maflinahme und die hilfeersuchende Stelle die Verantwortung fur deren
RechtmaRigkeit, so fur den Bereich der EU geregelt in § 8a Abs. 3i.V.m. 8§ 7 Abs. 2
VwVTIG und den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen.

Bei der Durchfuhrung der Hilfeleistung ist dementsprechend (vgl. 8 7 Abs. 1 VwVG
bzw. entsprechende landesrechtliche Regelungen) das Recht der hilfeleistenden
Stelle anzuwenden, solange die ersuchende Behdorde keine bindenden Vorgaben fir
die Durchfihrung gemacht hat. Der dahinter stehende Rechtsgedanke erscheint auf
Einsatze in Drittstaaten tGbertragbar, denn im Zweifel kann die hilfeleistende Stelle
die rechtlichen Vorgaben am Zielort nicht kennen und sich hieriiber nicht in der Klrze
der verfigbaren Zeit ausreichend informieren.

Zugleich schafft das hilfeersuchende Land, respektive die zustandige
Katastrophenschutzbehérde die nétigen Strukturen, um die ersuchte Hilfe
aufnehmen zu kdnnen. Diese Inanspruchnahme und Organisation internationaler
Hilfeleistungen wird als sogenannter ,host nation support” bezeichnet. Fur
Deutschland hat jingst eine landeroffene Arbeitsgruppe dem AFKzV den Entwurf
einer entsprechenden ,Rahmenempfehlung Incoming Assistance* fur die Aufnahme
auslandischer Hilfe in Deutschland zugeleitet. Dieser befindet sich jetzt in der
weiteren Abstimmung.

Der ,host nation support* beinhaltet immer eine Kontaktperson /
Verbindungsbeamten / Liaison Officer vor Ort, die die auslandischen Hilfsteams
betreut, die Einsatzkrafte tber zu beachtende Regeln / Rechtsvorschriften in
Kenntnis setzt, damit es hier nicht zu Schwierigkeiten kommt sowie als Dolmetscher
fungieren kann.

So sieht auch der Entwurf der deutschen Rahmenempfehlung ausdrticklich eine
solche Funktion vor.



Die Frage der zivilrechtlichen Haftung des einzelnen Helfers ist fiir die vorliegende
Einsatzkonstellation Uber die Amtshaftung und die abgeschlossene
Haftpflichtversicherung geregelt.

Eine versehentliche Verletzung der drtlich geltenden Strafrechtsbestimmungen aus
Unkenntnis erscheint durch den vorgegebenen organisatorischen Rahmen
(Kontaktperson und Unterstellung unter die ortlich zustandige Einsatzleitung)
ausgeschlossen. Eine wissentliche Begehung ohne Vorliegen entsprechender
Ausnahmegriinde ist von den Einsatzkraften zu vermeiden.

Der Bund hat in seinem Paket keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen.

Vil Hilfeleistungskontingente

Wie beschrieben wird der Bedarf an auslandischer Hilfe in Art und Umfang vom
hilfeersuchenden Land vorgegeben. Das hilfeleistende Land ist gefordert, seine
Hilfeleistung bestmadglich auf den artikulierten Bedarf zuzuschneiden.
Auslandische Hilfeleistungskontingente beinhalten in der Regel Mannschaft, Gerat
und Fahrzeuge. Bei einer Luftverlastung kann u.U. auf die Verbringung von
Fahrzeugen verzichtet werden bzw. deren Mithahme muss mit hohem Aufwand
sichergestellt werden.

Durch unterschiedliche Strukturen in den Mitgliedstaaten der EU, unterschiedliche
Mannschaftsstarken, Ausstattung und Fahrzeuge sind die Leistungsmerkmale
maoglicher Hilfeleistungskontingente verschieden. Dies macht eine Einschatzung der
Leistungsfahigkeit eines potentiellen Kontingentes fuir den hilfeersuchenden Staat
nicht immer einfach.

Um die angeforderte Hilfe durch festgelegte Leistungsmerkmale kalkulierbarer zu
machen, sind im EU-Gemeinschaftsverfahren sogenannte Module vorgesehen
worden, die hilfswillige Mitgliedstaaten vorab zusammenstellen und melden kénnen.
Unter den Leistungsmerkmalen fir Module ist jeweils auch ein gewisser Zeitraum der
Durchhaltefahigkeit / Selbstversorgung vorgesehen, um den hilfeersuchenden Staat
nicht unmittelbar beim Eintreffen schon mit Versorgungsleistungen belasten zu
missen.



Die Prufung der aktuellen Verfiigbarkeit im Ereignisfall und die Letztenscheidung
Uber den tatséachlichen Einsatz verbleiben fiir jegliche Kontingente bei den
Mitgliedstaaten.

Verschiedene Bundeslander haben dem Bund Interesse an der Aufstellung von
Modulen fur das EU-Gemeinschaftsverfahren signalisiert. Hier besteht allerdings auf
Seiten der Lander noch einiger Informationsbedarf.

Vor diesem Hintergrund hat der Bund die Lander zu einer Bund-Lander-Besprechung
.Module im EU-Gemeinschaftsverfahren fir den Katastrophenschutz“ am 22. Juni
2012 im Bundesministerium des Innern eingeladen, um hier zunachst einmal wichtige
Vorfragen zu klaren.
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AK V am 30.09./01.10.2008 zu TOP 4
AK V am 05./06.05.2009 zu TOP 3
AK V am 30.09./01.10.2009 zu TOP 2

. Ausgangssituation

Das BMI bringt primar eigene Ressourcen (Bundesanstalt THW) im Falle internationaler
Hilfeersuchen um Katastrophenhilfe zum Einsatz, wenn Uber das EU-
Gemeinschaftsverfahren oder auf anderem Wege ein Hilfeleistungsersuchen an das
BMI gerichtet wird, bei dem ein besonderes Interesse der Bundesregierung an der erbe-
tenen Hilfeleistung besteht.

Gemal Auftrag des AK V aus der Frihjahrssitzung vom 5.-6. Mai 2009 ist am 18. Au-
gust 2009 eine landeroffene Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Lander Baden-
Wirttemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zusammen-
getreten. Sie hatte die rechtliche Prifung zum Gegenstand, ob der Bund im Ausnahme-
fall, wenn ihm keine ausreichenden eigenen Ressourcen zur Verfligung stehen, Lander/
Kommunen um Amtshilfe ersuchen kann. Die landeroffene AG war zu einem positiven
Ergebnis gelangt.

In seiner Herbstsitzung vom 30. September - 1. Oktober 2009 hatte der AK V die Amts-
hilfe als geeignetes Instrument fiir die Beteiligung der Lander bei Auslandseinsatzen
anerkannt, sah jedoch noch Klarungsbedarf zu der Frage, welche Kosten in einem sol-
chen Fall erstattungsfahig waren. Aul3erdem ist BMI gebeten, eine Lésung fur die Absi-
cherung von Angehdrigen der freiwilligen Feuerwehren im Ausland vorzulegen, die der
Absicherung von ehrenamtlichen TWH-Helfern gleichgestellt sein soll.
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Il. Erstattungsfahige Kosten im Rahmen der Amtshilfe

Der Bund bringt im Falle internationaler Hilfeersuchen primér eigene Ressourcen zum
Einsatz. Nur wenn solche nicht zur Verfigung stehen, kann er ausnahmsweise bei Lan-
dern/Kommunen um Unterstitzung im Wege der Amtshilfe ersuchen. Leisten die Lan-
der dem Bund Amtshilfe, verbleibt die Letztentscheidung und Zustandigkeit fur die Ent-
sendung von Ressourcen bei den zustandigen Behdrden vor Ort. Der Bund erstattet die
fur die Amtshilfeleistung entstehenden Kosten.

Die Frage der Kostenerstattung bei Inanspruchnahme richtet sich nach dem Recht der
ersuchten Behoérde. Dies waren in der vorliegenden Konstellation die Verwaltungsver-
fahrensgesetze der Lander, die jeweils einen Erstattungsanspruch fir die notwendigen
Auslagen vorsehen.

Zu erstatten sind danach u.a.

- Kosten fur Reparaturen, Instandsetzungen, Ersatzbeschaffungen;

- Reisekosten (ohne Tagegeld);

- Weitergewahrte Arbeitsentgelte freiwilliger Helfer;

- Gebuhren fur die Inanspruchnahme von Einrichtungen, deren Aufwand durch
solche Gebuhren abgedeckt wird z.B. die kostendeckenden Gebuhren fiir den
Einsatz kommunaler Feuerwehren;

- Kosten fir die Absicherung der Helfer im Ausland d.h. Erstattung der Kosten fur
Leistungen der Unfallkassen in Schadenfallen und Erstattung der Kosten fir ein-
satzbezogene private Versicherungen.

I1l. Absicherung von Angehorigen der freiwilligen Feuerwehr
Ergebnis

Das BMI sieht eine ausreichende Absicherung fir in Katastrophenschutzeinsatze im
Ausland entsandte Angehdrige der freiwilligen Feuerwehren bereits im Rahmen der be-
stehenden gesetzlichen Regelungen und Mdglichkeiten als gegeben an.

Alle auf Veranlassung der jeweils zustandigen Stelle entsandten freiwilligen Helfer sind
bei Katastrophenschutzeinsatzen im Ausland gesetzlich abgesichert. In der Absiche-
rung bestehen keine relevanten Unterschiede zwischen freiwilligen THW-Helfern und
anderen freiwilligen Kraften. Verbleibende marginale Unterschiede kdnnen wie folgt
ausgeglichen werden, soweit dies aus Sicht der Lander erforderlich sein sollte:

e Die zustandigen Unfallversicherungstrager kbnnen via Satzung Einmalleistungen
fur freiwillige Helfer gewahren wie beispielsweise in der Satzung der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen vorgesehen.

e Die Lander konnen in den jeweiligen Fachgesetzen die Anwendbarkeit von Re-
gelungen der Unfallfirsorge nach Beamtenversorgungsgesetz fur freiwillige Hel-
fer anordnen. (Dem Bund fehlt hierfur die Regelungskompetenz.)

e Die Lander kdnnen private Zusatzversicherungen fir von ihnen entsandte freiwil-
lige Helfer abschliel3en, wie dies einige Landesgesetze fur Angehdérige der frei-
willigen Feuerwehren ohnehin bereits vorsehen (z.B. zumindest fur Inlandsein-
satze 8 9 Abs. 2 FwG BlIn, 8 14 Abs. 5 ThirBKG, § 15 BremHilfeG).
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Sowohl die Kosten, die sich in Schadenfallen aus der gesetzlichen Absicherung der
Helfer ergeben, als auch die Versicherungsbeitrage fur private Zusatzversicherungen
waren im Rahmen der Amtshilfe erstattungsfahig.

IV. Absicherung von Angehorigen der freiwilligen Feuerwehr

Zusammenfassung

Die Auffassung des BMI wird — zusammenfassend — wie folgt begrindet:

Das BMI hat den status quo der Absicherung von Angehdorigen der freiwilligen Feuer-
wehren bei Katastrophenschutzeinsétzen im Ausland analysiert und mit der Absiche-
rung ehrenamtlicher THW-Helfer verglichen. Hierbei wurden die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung und der Deutsche Feuerwehrverband beteiligt. Die Ergebnisse wur-
den vom BMAS uberpruft und bestatigt.

Alle auf Veranlassung der jeweils zustandigen Stelle entsandten freiwilligen Helfer sind
bei Katastrophenschutzeinsatzen im Ausland gesetzlich abgesichert. In der Absiche-
rung bestehen keine relevanten Unterschiede zwischen freiwilligen THW-Helfern und
anderen freiwilligen Kraften:

Alle entsandten Helfer sind tber die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert.
Die Regelung des 8§ 3 Abs. 6 THWG (Absicherung analog Entwicklungshelferge-
setz) beinhaltet heute keine Besserstellung von THW-Helfern mehr.

Soweit freiwillige THW-Helfer gemaR § 3 Abs. 7 THWG (Anwendbarkeit von Vor-
schriften aus der Beamtenversorgung) Anspruch auf einmalige Unfallentschadi-
gung gemal 8 43 Abs. 1, 2, 5-7 BeamtVG haben, kénnen flr Angehérige der
freiwilligen Feuerwehren die Unfallversicherungstrager via Satzung vergleichbare
Einmalleistungen als Mehrleistungen nach § 94 SGB VII gewahren. Alternativ
konnen die Lander in den jeweiligen Fachgesetzen die Anwendbarkeit des § 43
Abs. 1, 2, 5-7 BeamtVG fur die freiwilligen Helfer anordnen.

Soweit freiwillige THW-Helfer gemaR § 3 Abs. 7 THWG (Anwendbarkeit von Vor-
schriften aus der Beamtenversorgung) Anspruch auf Schadensersatz in beson-
deren Fallen gemalR § 43a Abs. 1-4, 6 BeamtVG haben, konnen die Lander in
den jeweiligen Fachgesetzen dessen Anwendbarkeit fir Angehorige der freiwilli-
gen Feuerwehren anordnen.

Das BMI sieht insoweit allerdings keine Regelungsnotwendigkeit. Der typische
Anwendungsfall dieser Regelung ist die Gewahrung von Ausfallleistungen fir
Versicherungen, die auf Grund einer sogenannten Kriegsklausel bei Aufenthalt in
Krisengebieten die Leistung verweigern. Katastrophenhelfer werden jedoch vom
BMI nicht in Krisen- und Konfliktgebiete entsandt. (So wurden beispielsweise von
deutscher Seite im Jahr 2009 keine Katastrophenschutzhelfer und Experten nach
Georgien entsandt.) Im Ubrigen lage in einem solchen Fall ein berechtigter
Grund vor, eine Amtshilfeleistung zu verweigern.

Soweit freiwillige THW-Helfer nach der auf § 3 Abs. 8 THW-HelferrechtsG (heute
§ 3 Abs. 8 THWG) basierenden THW-Auslandsunfallfirsorgeverordnung An-
spruch auf Leistungen der Unfallfirsorge nach 88 31a und 46 Abs. 4 BeamtVG
haben, kénnen die Lander in den jeweiligen Fachgesetzen die Anwendbarkeit
der entsprechenden Regelungen fir freiwillige Feuerwehrleute anordnen.

-4 -
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Das BMI sieht allerdings die Hauptvorteile dieser Absicherung in der Anwend-
barkeit der Regelungen zur einmaligen Unfallentschadigung (8 43 BeamtVG) und
zum Schadensersatz in besonderen Fallen (8 43a BeamtVG). Hierzu wird auf die
beiden vorherigen Anstriche verwiesen.

Soweit sich im Ubrigen Differenzbetrage zwischen Leistungen der Unfallfiirsorge
und Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung ergeben sollten, sind diese
aus Sicht des Bundes zu vernachlassigen. Insoweit handelt es sich um Unter-
schiede, die in den verschiedenen Absicherungssystemen bedingt sind. Auch im
Inland sind Feuerwehrbeamte Uber die Unfallfirsorge abgesichert, freiwillige
Feuerwehrleute Uber die gesetzliche Unfallversicherung.

Das THW bietet seinen Helfern einen Rahmenvertrag zum Abschluss einer einsatzbe-
zogenen privaten Unfallversicherung an. Die Beitrdge zahlen die Versicherten selbst.
Entsprechende Rahmenvertrage kdnnten die Lander fir Angehdérige der freiwilligen
Feuerwehren anbieten. Die Beitrage kdnnten die Lander fir die Versicherten bezahlen.

Sowohl die Kosten, die sich in Schadenfallen aus der gesetzlichen Absicherung der
Helfer ergeben, als auch die Versicherungsbeitrage fur private Zusatzversicherungen
waren im Rahmen der Amtshilfe erstattungsfahig.

Vor dem geschilderten Hintergrund hatte sich die am 18. August 2009 zusammengetre-
tene landeroffene Arbeitsgruppe in dem Konsens getrennt, dass die Lander die aus ih-

rer Sicht fur eine gleichwertige Absicherung ggf. noch erforderlichen Schritte unterneh-

men und der Bund im Falle der Amtshilfe die entsprechenden Kosten erstattet.

Dieses Vorgehen erscheint auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass die Frage der Ab-
sicherung in jedem Falle (auch bilateraler) grenztiberschreitender Einsatze / Hilfeleis-
tung und nicht nur im Ausnahmefall der Amtshilfe gekléart sein sollte.

Die vorstehenden Aussagen zu Angehorigen der freiwilligen Feuerwehr gelten genauso
fur freiwillige Helfer der im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen ASB,
DLRG, DRK, JUH, MHD.

V. Absicherung von Angehdrigen der freiwilligen Feuerwehr
Einzelheiten

1. Grundabsicherung Uber die gesetzliche Unfallversicherung

Die Grundabsicherung sowohl fur freiwillige THW-Helfer als auch fir Angehorige der
freiwilligen Feuerwehren erfolgt Gber die gesetzliche Unfallversicherung. Bei ihnen han-
delt es sich um ,Personen, die zur Hilfe bei Unglucksfallen oder im Zivilschutz unent-
geltlich, insbesondere ehrenamtlich tatig sind“ im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 12 SBG VII.
Als solche sind sie kraft Gesetzes in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert.

Dieser Versicherungsschutz kann auf verschiedenen Wegen mit ins Ausland genom-
men werden:*

! Hinweis der DGUV zur praktischen Durchfiihrung: Firr die reibungslose medizinische Versorgung im
Fall von Unféallen wahrend der Hilfeleistungen sollte Vorsorge getroffen werden. Zur Sicherstellung der
Versorgung sollten alle Helfer, so sie gesetzlich krankenversichert sind, bei Hilfeleistungen in Mitglieds-
staaten der EU die européische Krankenversicherungskarte und die Versicherungsbescheinigung E 101
bei sich haben. Bei Hilfeleistungen in Staaten, mit denen Deutschland ein Abkommen uber soziale Si-
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- Dies geschieht regelméaRig Uber die sogenannte Ausstrahlung nach 8 4 SGB IV.
Voraussetzung hierfir ist, dass eine Entsendung im Rahmen eines bestehenden
Beschaftigungsverhaltnisses erfolgt und die Dauer der Beschaftigung im Ausland
im Voraus zeitlich begrenzt ist. Fur ehrenamtliche TWH-Helfer und Angehdrige
der freiwilligen Feuerwehren gilt dies analog gemafR § 2 Abs. 3 S. 4, 2. Hs. SGB
VII, der auch die Entsendung von Personen ermdoglicht, bei denen die Versiche-
rung gemald SGB VIl keine Beschéftigung oder selbstandige Tatigkeit voraus-
setzt. Katastrophenhilfeeinsatze im Ausland sind von der Natur der Aufgabe her
von vornherein zeitlich begrenzt. Im Falle der Anordnung des Einsatzes durch
die zustandige Stelle — bei Einsatzen von Angehdrigen der freiwilligen Feuerweh-
ren bleibt dies auch im Rahmen von Amtshilfeleistungen fur den Bund die zu-
standige Brandschutzbehodrde — liegen deshalb die Voraussetzungen einer Ent-
sendung stets vor. (Begibt sich ein Helfer dagegen aus eigenem Antrieb heraus
in den Auslandseinsatz, besteht mangels Entsendung kein Versicherungs-
schutz.)

- Bei Einsatzen in Staaten, mit denen Deutschland Sozialversicherungsabkommen
abgeschlossen hat, die den Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung ein-
schlieBen und auch ehrenamtliche Helfer erfassen, ergibt sich der Unfallversi-
cherungsschutz aus den etwaigen vorrangigen Entsenderegelungen des jeweili-
gen Abkommens i.V.m. den Regelungen des SGB VII.

- Bei Auslandseinsatzen in EU-Staaten sind ab dem 01.05.2010 die Entsendere-
gelungen der EU-Verordnung Nr. 883/04?und deren Durchfilhrungsverordnung
Nr. 987/09% maRgeblich, die freiwillige Helfer miteinschlieRen. Bis dahin sowie im
Verhéltnis zu den Staaten Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen gelten
die Entsenderegelungen der Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 (EWG).

Versicherte Risiken in der gesetzlichen Unfallversicherung sind Arbeitsunfalle, Wegeun-
falle und Berufskrankheiten.

Fur die Anerkennung als Versicherungsfall ist erforderlich, dass zwischen dem unfall-
auslosenden Ereignis bzw. der krankheitsauslésenden Einwirkung und der versicherten
Tatigkeit ein innerer sachlicher Zusammenhang besteht.

In Ausstrahlungsfallen besteht wie auf Dienstreisen im In- und Ausland grundséatzlich
ein erweiterter Versicherungsschutz. Hier wird auch bei privaten Aktivitaten ein Zusam-
menhang zur versicherten Tatigkeiten anerkannt, wenn der Versicherungsfall durch
Umstande verursacht wurde, denen der Betroffene aufgrund der besonderen Eigenart
der auswartigen Verhaltnisse ausgesetzt ist. So kdnnen Schadigungen durch politische
Ausschreitungen oder kriegerische Handlungen im Ausland oder dort erworbene Virus-
erkrankungen versichert sein. Der Zusammenhang mit der versicherten Tatigkeit be-
steht darin, dass der Versicherte wegen seiner Beschaftigung zur kritischen Zeit am
Unfallort war.

cherheit geschlossen hat, in das die gesetzliche Unfallversicherung einbezogen ist, die entsprechenden
Bescheinigungen. Dies stellt sicher, dass die betroffenen Personen im Aufenthaltsstaat medizinisch so
versorgt werden, als seien sie dort versichert. Die Kostenabrechnung erfolgt in diesem Fall unmittelbar
zwischen aushelfendem Trager im Ausland und zustandigem Trager im Inland, ohne dass die betroffenen
Personen die Kosten zu verauslagen haben. Bei Unfallen in allen Gbrigen Staaten (vertragsloses Aus-
land) ist eine aushilfsweise medizinische Versorgung nicht mdglich. Entstehende Kosten miissen von den
betroffenen Personen oder den hinter ihnen stehenden Organisationen zunachst bezahlt werden und
kdénnen anschlieBend dem zustandigen Trager der Unfallversicherung zur Kostenerstattung eingereicht
werden.

2 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABI. L 200 vom 7.6.2004, S.1).

8 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 (ABI. L 284 vom 30.10.2009, S. 1).
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Die gesetzliche Unfallversicherung erbringt neben Praventionsleistungen:

- Rehabilitationsleistungen zur medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilita-
tion, vgl. 88 27-43 SGB VI,

- Pflegeleistungen, vgl. § 44 SGB VII;

- Lohnersatzleistungen (Verletzten-/Ubergangsgeld), vgl. 88 45-52 SGB VII)

- Entschadigungsleistungen bei dauerhafter Erwerbsminderung,
(Renten, Abfindung mit einer Gesamtvergutung statt Rente bei voribergehender
Erwerbsminderung), vgl. 88 56-62 SGB VII;

- Hinterbliebenenleistungen (Sterbegeld, Hinterbliebenenrenten, Beihilfen),
vgl. 88 63-71 SGB VII).

Erbringen die Unfallkassen entsprechende Leistungen im Zusammenhang bzw. als Fol-
ge von Amtshilfehandlungen fir den Bund, wéren die hierdurch verursachten Kosten im
Rahmen der Amtshilferegelungen erstattungsfahig.

2. Ausweitung der guUV-Anwendungsfalle nach Entwicklungshelfergesetz fur
ehrenamtliche THW-Helfer (8 3 Abs. 6 THWG)

Fur freiwillige Helfer des THW gelten gemal} 8 3 Abs. 6 des Gesetzes Uber das Techni-
sche Hilfswerk (THWG) die 88 10 und 16 des Entwicklungshelfergesetzes (EhfG) ent-
sprechend. Danach wird der Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung erweitert auf Unfélle oder Erkrankungen, die auf Verhéltnisse zurtickzufihren sind,
die dem Einsatzland eigentimlich sind und fir den Helfer eine besondere Gefahr auch
aulRerhalb der Helfertatigkeit darstellen (typische Risiken des Einsatzlandes).

8 3 Abs. 6 THWG geht zurtick auf 8 6 Abs. 6 des THW-Helferrechtsgesetzes in der
Fassung vom 22. Januar 1990 (BGBI. | S. 118). In der Gesetzesbegrindung ist hierzu
Folgendes ausgefihrt (vgl. BR-Drs. 248/89, S. 18): ,Absatz 6 will durch die Verweisung
auf die 88 10 und 16 des Entwicklungshelfergesetzes Klarheit fur den Versicherungs-
schutz der im Rahmen der humanitaren Hilfe im Ausland eingesetzten Helfer schaffen.
Der in 8 539 Abs. 1 Nr. 8 und 9 RVO enthaltene Versicherungsschutz beschrankt sich
auf Arbeitsunfalle (8 550 RVO) sowie auf anerkannte Berufskrankheiten. Da die er-
wahnten Vorschriften des Entwicklungshelfergesetzes ausdrticklich auch den Versiche-
rungsschutz von Entwicklungshelfern bei Unfallen und Krankheiten, die auf typische
Gefahren (z.B. Seuchen, Unruhen) des Einsatzlandes zurtickzufiihren sind, enthalten,
bietet sich ihre entsprechende Anwendung an.*

Mit der Regelung wurde also seinerzeit zum einen die Anwendbarkeit der gesetzlichen
Unfallversicherung (damals geregelt in der Reichsversicherungsordnung RVO) fur frei-
willige THW-Helfer im Ausland sichergestellt, zum anderen diese Anwendbarkeit er-
streckt auf Unfélle und Krankheiten die auf Verhéltnisse zuriickzufiihren sind, die dem
Einsatzland eigentiimlich sind. Diese Falle waren seinerzeit noch nicht von der gesetzli-
chen Unfallversicherung abgedeckt.

Dagegen besteht heute in Ausstrahlungsfallen, wie oben bereits dargestellt, ein erwei-
terter Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall durch Umstande verursacht
wurde, denen der Betroffene aufgrund der besonderen Eigenart der auswartigen Ver-
haltnisse ausgesetzt ist (z.B. Schadigungen durch politische Ausschreitungen oder
kriegerische Handlungen im Ausland, Viruserkrankungen). Die Anwendbarkeit fur frei-
willige THW-Helfer ergibt sich inzwischen wie fur alle Gbrigen entsandten freiwilligen
Helfer aus 8 2 Abs. 3 S. 4, 2. Hs. SGB VII.
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Vor diesem Hintergrund hat die Regelung des 8§ 3 Abs. 6 THWG heute allenfalls noch
klarstellenden Charakter. Eigentlich wird sie nicht mehr benétigt und kdnnte bei Gele-
genheit bereinigt werden. Jedenfalls liegt darin keine Besserstellung von THW-Helfern
gegenuber Angehdrigen der freiwilligen Feuerwehren.

3. Einmalige Unfallentschadigung nach § 43 BeamtVG fur ehrenamtliche
THW-Helfer (8§ 3 Abs. 7 THWG)
und Mehrleistungen nach 8 94 SGB VII fir freiwillige Feuerwehrleute

Gemal 8 3 Abs. 7 THWG st fir freiwillige Helfer des THW 8§ 43 Abs. 1, 2, 5 bis 7 des
Beamtenversorgungsgesetzes anwendbar. Dieser gewahrt Anspruch auf einmalige Un-
fallentschadigungsleistungen:
- Im Fall einer MdE von mindestens 50 % erhalt der Betroffene eine einmalige
Entschadigung in H6he von 80.000 €, vgl. § 43 Abs. 1 BeamtVG.
- Im Todesfall erhalten die Hinterbliebenen bestimmte einmalige Entschadigungs-
leistungen, vgl. § 43 Abs. 2 BeamtVG.
Durch das Auslandsverwendungsgesetz vom 28. Juli 1993 wurde der Anwendungsbe-
reich dieser Regelungen auf Unfélle durch Kriegshandlungen, kriegerische Ereignisse,
Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen erweitert.

Fur Angehorige der freiwilligen Feuerwehren sind diese Regelungen nicht anwendbar.
Allerdings kdnnen die Unfallversicherungstrager nach § 94 SGB VII héhere Leistungen -
sogenannte Mehrleistungen - flir Personen erbringen, die im Interesse des Gemein-
wohls tatig geworden und dabei durch Unfall oder Krankheit zu Schaden gekommen
sind. Mehrleistungen sollen die gesetzlichen Leistungen erh6hen oder erganzen. So
konnen z. B. Aufstockungsbetrage zur Unfallrente oder besondere Einmalzahlungen
erbracht werden. Uber Umfang und Héhe von Mehrleistungen entscheiden die einzel-
nen Unfallversicherungstrager durch Satzung.

Hiervon haben einige Feuerwehrunfallkassen zugunsten von Angehdérigen der freiwilli-
gen Feuerwehren Gebrauch gemacht. So sieht z. B. die Satzung der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen fir Feuerwehrleute bei dauernder Erwerbsunfahigkeit die Zahlung
eines Einmalbetrages in Hohe von 60.000 Euro vor, bei teilweiser Erwerbsminderung
einen entsprechenden Teilbetrag.

Die Unfallversicherungstrager der Lander kdnnten also via Satzung vergleichbare Ein-
malleistungen vorsehen, wie sie fur ehrenamtliche THW-Helfer vorgesehen sind. Er-
bringen die Unfallkassen entsprechende Leistungen im Zusammenhang bzw. als Folge
von Amtshilfehandlungen fir den Bund, waren die hierdurch verursachten Kosten im
Rahmen der Amtshilferegelungen erstattungsfahig.

Damit steht den Bundeslandern ein geeignetes Mittel zur Verfligung, um in Bezug auf
einmalige Entschadigungsleistungen eine Gleichstellung herbeizufuhren.

Alternativ kbnnen die Lander in den jeweiligen Fachgesetzen die Anwendbarkeit der
entsprechenden Vorschriften aus der Beamtenversorgung festlegen. (Im Schadensfall
entstehende Kosten waren im Rahmen der Amtshilfe erstattungsféahig.) Eine bundes-
rechtliche Regelung mit dem Ziel der Gleichstellung ist insoweit nicht méglich, da es
sich bei den Feuerwehren um o6ffentliche Einrichtungen der Lander handelt.



-8-

4. Schadensersatz in besonderen Fallen nach 8 43a BeamtVG fiir ehrenamtli-
che THW-Helfer (8 3 Abs. 7 THWG)

Gemal § 3 Abs. 7 THWG ist fur ehrenamtliche THW-Helfer aul3erdem § 43a Abs. 1 bis
4 und 6 BeamtVG anwendbar. Diese Regelung wurde durch das Auslandsverwen-
dungsgesetz vom 28. Juli 1993 neu eingefuhrt. Sie gewahrt Anspruch auf Schadenser-
satz in besonderen Fallen. Es werden (Sach- und Vermdgens-)Schaden ,in angemes-
senem Umfang” ersetzt, wenn sie auf Kriegshandlungen, Aufruhr, oder sonstigen vom
Inland wesentlich abweichenden Verhéltnissen beruhen. Ein Anwendungsfall dieser
Regelung ist die Gewé&hrung von Ausfallleistungen an Bezugsberechtigte einer Lebens-
versicherung, wenn die Versicherung sich auf eine ,Kriegsklausel* beruft und die Aus-
zahlung verweigert.

Eine entsprechende Regelung fur Angehdrige der freiwilligen Feuerwehren existiert
nicht. Die Lander kdnnten in den jeweiligen Fachgesetzen die Anwendbarkeit der ent-
sprechenden Vorschriften aus der Beamtenversorgung festlegen. (Im Schadensfall ent-
stehende Kosten waren im Rahmen der Amtshilfe erstattungsfahig.) Eine bundesrecht-
liche Regelung mit dem Ziel der Gleichstellung ist insoweit nicht moglich, da es sich bei
den Feuerwehren um offentliche Einrichtungen der Lander handelt.

Der Bund sieht im Ubrigen keine Notwendigkeit fuir eine entsprechende Regelung. Ins-
besondere der oben beschriebene Anwendungsfall der Ausfallleistungen fur verweiger-
te Versicherungsleistungen wird in der Praxis bei Katastrophenschutzeinsatzen im Aus-
land keine Rolle spielen. Katastrophenhelfer werden nicht in Krisen- und Konfliktgebiete
entsandt! Im Ubrigen lage in einem solchen Fall ein berechtigter Grund vor, eine Amts-
hilfeleistung zu verweigern.

5. Sonstige Leistungen der Unfallfirsorge (BeamtVG) fur ehrenamtliche THW-
Helfer (8 3 Abs. 8 THWG)

Auf der Grundlage des mit dem Auslandsverwendungsgesetz vom 28. Juli 1993 neu
eingefiihrten 8§ 3 Abs. 8 des THW-Helferrechtsgesetzes (heute § 3 Abs. 8 THWG) wur-
de die THW-Auslandsunfallfirsorgeverordnung erlassen. Nach § 2 dieser Verordnung
erhalten Angestellte und freiwillige Helfer des THW Unfallfirsorge in sinngemafer An-
wendung des 8§ 31a BeamtVG bei Unfallen oder Erkrankungen, die auf gesundheits-
schadigende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende Verhaltnisse zurlckzufih-
ren sind.

Die Unfallfirsorge erbringt folgende Leistungen:
- (optionale) Erstattung von Sachschaden und besonderen Aufwendungen, vgl.
§ 32 BeamtVG,
- Heilverfahren, vgl. § 33 BeamtVG,
- Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag, vgl. § 34 BeamtVG,
- Unfallausgleich, vgl. § 35 BeamtVG,
- Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag, 88 36-38a BeamtVG,
- Unfall-Hinterbliebenenversorgung, 88 40-42 BeamtVG,
- einmalige Unfallentschadigung, vgl. § 43 BeamtVG,
- Schadensersatz in besonderen Fallen, vgl. § 43a BeamtVG.

Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung werden hierbei nach § 4 Abs. 2 der
Verordnung voll angerechnet.
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Fur Angehorige der freiwilligen Feuerwehren besteht keine zusatzliche Absicherung
nach Vorschriften der Unfallfiirsorge. Die Lander kdnnten in den jeweiligen Fachgeset-
zen die Anwendbarkeit der entsprechenden Vorschriften aus der Beamtenversorgung
festlegen. (Im Schadensfall entstehende Kosten wéaren im Rahmen der Amtshilfe erstat-
tungsfahig.) Eine bundesrechtliche Regelung mit dem Ziel der Gleichstellung ist inso-
weit nicht moglich, da es sich bei den Feuerwehren um offentliche Einrichtungen der
Lander handelt.

Allerdings erscheint eine solche Regelung aus Sicht des Bundes nicht erforderlich:

Die Hauptvorteile der Absicherung tUber die Unfallfirsorge bestehen in der Anwendbar-
keit der Regelungen zur einmaligen Unfallentschadigung (8 43 BeamtVG) und zum
Schadensersatz in besonderen Fallen (8 43a BeamtVG). Hierzu wird auf die Ausfih-
rungen unter Ziff. 3 und 4 verwiesen. Soweit sich im Ubrigen Differenzbetrage zwischen
Leistungen der Unfallfirsorge und Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung er-
geben, dirften diese zu vernachlassigen sein. Die gleichen Unterschiede bestehen —
unabhangig von Auslandstatigkeiten — auch zwischen Feuerwehrbeamten und Angeho-
rigen der freiwilligen Feuerwehren.

6. Zusatzliche Absicherung Uber private Unfall-/Haftpflichtversicherung

Fur THW-Angehorige einschliel3lich der freiwilligen Helfer hat die Bundesanstalt THW
mit der Gothaer Versicherung eine Rahmenvereinbarung tber die Vermittlung von pri-
vater Unfall- und Haftpflichtversicherung flr Personen abgeschlossen, die kurzfristig an
.veranstaltungen/Seminaren des THW* teilnehmen. Die jeweiligen Einzelvertrage ent-
stehen durch Vermittlung der Gothaer Bezirksdirektion Bonn, sobald dieser die zu Ver-
sichernden gemeldet werden (Leistungsumfang: 61.000 € bei Unfall, 31.000 € im To-
desfall, 5.000 € Bergungskosten). Es handelt sich um eine freiwillige Zusatzversiche-
rung. Den Versicherungsbeitrag zahlt der Versicherte selbst.

Fur Angehorige der freiwilligen Feuerwehren ordnen die einschlagigen Landesgesetze
teilweise den Abschluss privater Unfallversicherungen (z.B. 8 9 Abs. 2 FwG Bln, § 14
Abs. 5 ThirBKG, § 15 BremHilfeG) oder Haftpflichtversicherungen (z.B. 8 15 Abs. 6
FwG BW) an. Inwieweit diese auch Auslandseinséatze abdecken, ist dem Bund nicht
bekannt. Jedenfalls existiert keine flachendeckend einheitliche Regelung.

Schlie3en Lander / Kommunen einsatzbezogen private Zusatzversicherungen fir An-
gehdrige der freiwilligen Feuerwehren ab, waren die Versicherungsbeitrage erstattungs-
fahige Kosten im Rahmen der Amtshilferegelungen.

Dies gilt nicht nur fur Unfallversicherungen, sondern gleichfalls flr Haftpflichtversiche-
rungen, soweit hierfir ein Bedarf gesehen wird. Allerdings wéare, soweit der Helfer in
Ausflhrung seines Einsatzauftrages einen Schaden verursacht, dieser nach den Rege-
lungen zur Amtshaftung von der entsendenden Stelle (ggf. mit Erstattungsanspruch ge-
gen den Bund im Falle der Amtshilfe) zu tragen, soweit keine Amts-/ Dienstpflichtverlet-
zung vorliegt. Bei der Prufung einer etwaigen Amtspflichtverletzung wéren die besonde-
re Situation im Einsatzland und die erschwerten Arbeitsanforderungen zu wirdigen, so
dass in der Regel der Helfer nicht in Regress genommen werden sollte. Das verblei-
bende Restrisiko ist dem Helfer zumutbar, da es nicht wesentlich hoher ist als das all-
gemeine Lebensrisiko im Inland. Im Ubrigen trifft dies auf Beamte in gleicher Weise zu.



	120516 Anschreiben Sachstandinformation Feuerwehr im Ausland.pdf
	120516 Anlage 1 Info an LZ Länder über Versicherung FW Ausland.pdf
	120516 Anlage 2 Merkblatt über den Versicherungsschutz.pdf
	120516 Anlage 3 Sachinformation Feuerwehr im Ausland.pdf
	120516 Anlage 4 Endfassung Abschlussbericht des BMI Kostentragung und Versicherung Ausland.pdf

